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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNG
für Ihre Anzeigen, Grafik und Satz in Printprodukten der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Grafik und Satz der 
Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn vom 25.01.2019.

1. Auftrag
1.1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehre-
rer Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen-Platzierung
Für die Platzierung von Anzeigen an explizit angegebenen Plätzen 
übernimmt der Verlag keine Gewähr, es sei denn der Auftraggeber 
hat die Gültigkeit seines Auftrages von der Platzierung abhängig ge-
macht.

3.Besondere Anzeigenarten
3.1. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die an den Text angrenzen. An-
zeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag deutlich kenntlich 
gemacht.

4. Auftragsbearbeitung
4.1. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Ver-
lages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Außendienst-
mitarbeitern abgegeben werden.
4.2. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterla-
gen fordert der Verlag Ersatz an.
4.3. Bei Anzeigen haftet der Auftraggeber für Weiterungen und Schä-
digungen, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presse-
rechtlicher, urheberrechtlicher oder anderer gesetzlicher Bestimmun-
gen und Vorschriften, durch deren Veröffentlichung oder Mitnahme 
ergeben können. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflich-
tet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendar-
stellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten 
Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gül-
tigen Anzeigentarifs.

4.4. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässig-
keit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunter-
lagen ein. Dem Auftraggeber stellt den Verlag von Ansprüchen Dritter 
frei, die diesem aus der Ausführung des Auftrages, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt wer-
den. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber 
daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den Inhalt von Anzeigen: Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, die Anzeigeninhalte auf ihre rechtliche Zulässigkeit und auf 
eine mögliche Verletzung von Rechten Dritter hin zu überprüfen.
4.5. Fotos, Manuskripte und sonstige Druckunterlagen werden nur 
auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet einen Monat nach Ablauf des Auf-
trages. Eine Haftung des Verlags bei Beschädigung oder Abnutzung 
überlassener Druckvorlagen ist ausgeschlossen. Fotos, Logos und 
andere Medien die dem Verlag zur Erstellung des Anzeigenauftrags 
des Auftraggebers durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt 
werden können auch in anderen Medien des Verlags als den Beauf-
tragten verwendet werden.
4.6. Vom Verlag gestaltete Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. 
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung möglich.
4.7. Probe/Korrekturabzüge werden nur bei ausdrücklicher Abspra-
che geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber 
den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zu-
rück, so gilt dies als erteilte Druckgenehmigung.
4.8. Fertigt der Verlag auf Wunsch des Auftraggebers Anzeigenent-
würfe, die vom Auftraggeber verworfen werden, berechnet der Ver-
lag ab der zweiten Änderung den Gegenwert für eine Anzeige der 
bestellten Größe in der vereinbarten Ausgabe – mindestens jedoch 
100 Euro. Der Betrag wird bei Erteilung eines Anzeigenauftrages gut-
geschrieben.
4.9. Sonstige Arbeiten, im Auftrag des Auftraggebers, die nicht Be-
standteil der Preisliste sind, werden mit einem Stundensatz von 
50,00 € abgerechnet.
4.10. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
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5. Anzeigenpreise
Bei Änderung der Preislisten treten die neuen Bedingungen auch bei 
laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich schrift-
lich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

6. Rechnungszahlung
6.1. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist 
unmittelbar nach Erhalt ohne Abzug rein netto zahlbar.
6.2. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 
1 v. H. über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank sowie Einziehungskosten berechnet.
6.3. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und 
Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehen-
der Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem 
Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
6.4. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf besonderen Wunsch ei-
nen Anzeigenausschnitt.

7. Zahlungsminderung
7.1. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus-
maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weiter-
gehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklama-
tionen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Rechnung 
geltend gemacht werden.
7.2. Lässt der Verlag die ihm gestellte Frist zur Schaltung einer Er-
satzanzeige verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht ein-
wandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
7.3. Für elektronisch übermittelte Anzeigen übernimmt der Verlag 
weder in Bezug auf den Inhalt und die Form noch in Bezug auf zeit-
nahe Verarbeitung im Verlag Haftung. Dies gilt auch für Fehler aus 
telefonischen Übermittlungen jeder Art und für Fehler, die sich dar-

aus ergeben. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsge-
hilfen. In den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung 
für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
8. Provisionen an Dritte
8.1. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Wer-
bungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

9. Schadenersatzansprüche
9.1. Hat der Verlag das Nichterscheinen oder das nicht ordnungsge-
mäße oder verspätete Erscheinen der Anzeige zu vertreten, ohne dass 
ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, so ist ein Schadenersatz wegen entgangenen Gewinns 
ausgeschlossen, im übrigen beschränkt sich ein evtl. Ersatzanspruch 
auf den Betrag des Anzeigenpreises einschließlich Mehrwertsteuer.
9.2. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Dies gilt auch sinn-
gemäß bei ArbeiTFKampf-Maßnahmen.
9.3. Die Vertragsdaten werden in einer Datenverarbeitungsanlage 
gespeichert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch 
über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus.
9.4. Mit Erteilung des Anzeigen- und oder Beilagenauftrages erkennt 
der Auftraggeber die Preisliste und die Geschäftsbedingungen des 
Verlages an.
9.5. Widerspricht der Auftraggeber einer ggfs. zugesandten Auftrags-
bestätigung nicht binnen sechs Tagen, gilt der Auftrag als erteilt. Die 
Geschäftsbedingungen und Preislisten des Verlages gelten damit als 
akzeptiert.
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